
Parkberechtigung – Stud                                Vertrags-Nr. 
Vertrag über die Erteilung einer Parkberechtigung zwischen der PBW - Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg mbH, 
Huberstr. 3, 70174 Stuttgart und Frau / Herr 
 

Nachname, Vorname 
 
 
 
 
 

Straße, PLZ und Wohnort  
 
 
 
 

Die Parkberechtigung berechtigt den Nutzer für das Sommersemester 2010, den Pkw mit dem amtlichen 
 

 
Kfz-Kennzeichen            während der Öffnungszeiten in dem 

Parkhaus Brunnenstraße 29 / Universität Tübingen  
im Rahmen der verfügbaren Stellfläche abzustellen. Ein Anspruch auf einen bestimmten Parkplatz besteht nicht. Der Nutzer hat bei 
baulichen Maßnahmen sowie aus wichtigen dienstlichen Gründen notwendige kurzzeitige anderweitige Inanspruchnahmen der 
Stellflächen zu dulden. Dem Nutzer wird in diesem Fall auf gesonderten schriftlichen Antrag hin das insoweit zuviel geleistete 
Monatsentgelt anteilig von der PBW erstattet. Der Antrag ist spätestens 6 Monate nach der anderweitigen Inanspruchnahme der 
Stellfläche bei der PBW einzureichen; später eingehende Anträge können nicht berücksichtigt werden. 
Das Entgelt beträgt je Semester 71,43 EUR zzgl. gesetzl. USt. (derzeit 19 %) i.H.v. 13,57 EUR = 85 EUR / Semester. Das Entgelt 
wird zum 01.06.2010 zur Zahlung fällig. Dieser Vertrag endet mit Ablauf des Sommersemesters 2010 am 30.09.2010. Das Recht 
zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grunde bleibt unberührt, insbesondere bei Verstößen des Nutzers gegen die 
Abstellbedingungen und Sicherheitsvorschriften, bei Missbrauch der Dauerparkkarte sowie bei Zahlungsverzug trotz Mahnung. 
Der Nutzer erhält je Parkberechtigung eine Dauerparkkarte. Diese ist nicht übertragbar, ausgenommen bei Fahrgemeinschaften.  
Die Haftung der PBW, ihrer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Davon 
ausgenommen ist die Haftung für Schäden, die auf einer Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder einer für die Vertrags-
ausführung wesentlichen Pflicht beruhen. Die Haftung der PBW für Verzug und Unmöglichkeit bleibt unberührt. Die Parkplätze werden 
nicht bewacht. Für Diebstahl oder Beschädigungen wird keine Haftung übernommen. Die Räumung von Schnee und Eis wird auf die 
Hauptzufahrtswege beschränkt. Auf den Parkplätzen wird im Übrigen kein Winterdienst geleistet. Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr.  
Die nachfolgend abgedruckten Abstellbedingungen sind wesentlicher Vertragsbestandteil; der PBW bleibt das Recht vorbehalten, die 
Abstellbedingungen während der Vertragslaufzeit aus sachlich gerechtfertigten Gründen zu ändern, soweit berechtigte Belange des 
Nutzers dem nicht entgegenstehen. Der Nutzer bestätigt hiermit Kenntnis und Einverständnis. 
Der Vertrag kommt durch eine Annahmeerklärung der PBW zustande. Der Nutzer verzichtet auf den Zugang dieser Annahmeerklärung. 
Er erhält von der PBW nach dem Vertragsschluss eine Vertragskopie. 

Datenschutz: 1. Ich nehme zur Kenntnis, dass die PBW die zur Durchführung dieses Vertrages erforderlichen Daten 
speichert und zu diesem Zweck, insbesondere zu Kontroll- und Inkassozwecken nutzt. 
2. Ich willige ein, dass die PBW Name, Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Beschäftigungsdienststelle und Befreiungsumstände an 
ihre Erfüllungsgehilfen, die Beschäftigungsdienststelle sowie diejenige Dienststelle weitergibt, die berechtigt ist, neben der 
PBW das Hausrecht auf der jeweiligen Parkierungsfläche auszuüben. 

 

Widerrufsbelehrung  
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angaben von Gründen in Textform 
(z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird – durch Rücksendung der Sache 
widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor 
Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV sowie 
unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 BGB-InfoV. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt 
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an: Parkraumgesellschaft Baden-
Württemberg mbH, Huberstr. 3, 70174 Stuttgart, Telefax: 0711 / 892 55 -599, E-Mail: pbw@pbw.de. 
Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und 
ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht 
oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann dazu 
führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. 
Für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung müssen Sie keinen 
Wertersatz leisten. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Kosten und Gefahr zurückzusenden. Nicht paketversandfähige 
Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt 
werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang. 
Besondere Hinweise: Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen 
Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Einzugsermächtigung  
Ich ermächtige die PBW bis auf Widerruf, von meinem Girokonto alle fälligen Leistungen aus diesem Vertrag mittels belegloser 
Lastschrift einzuziehen. Rücklastgebühren bei unrichtigen oder unleserlichen Angaben sowie bei Änderung der Bankverbindung ohne 
vorherige, rechtzeitige Anzeige werden dem Nutzer belastet.  
 

Konto-Nr.    Institut       BLZ 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vors. des AR:  Geschäftsführer:  Sitz der Gesellschaft: Stuttgart Konto-Nr.: 371800 709    St.Nr.: 99077/00735 
Walter Leibold  Dr. Franz Krappel  Reg.-Ger.: AG Stuttgart, HRB 16806 Postbank Stgt. BLZ 600 100 70   USt-IdNr.: DE168369414 

    -       

        
 
                                                                        Datum, Unterschrift des Nutzers                                 Unterschrift PBW 

  

 
                                                                                                                                                    Datum, Unterschrift des Kontoinhabers 



 
 
 

 

BEDINGUNGEN FÜR DIE BENUTZUNG DES PARKIERUNGSGELÄNDES  
 

- ABSTELLBEDINGUNGEN -  
 

 
 
Die PBW - Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg mbH, Huberstraße 3, 70174 Stuttgart, schließt mit einem unbestimmten 
Personenkreis Parkberechtigungsverträge für unbestimmte Zeit (Dauerparkberechtigte) sowie für einzelne Tage ab (Tages- 
oder Mehrtagesparkberechtigte). 
 
Die Benutzung der Stellplätze der PBW ist nur mit einer Dauerparkkarte, einem Schlüssel oder einem für den 
Benutzungszeitraum gültigen, an der Frontscheibe des Fahrzeugs gut sichtbar befestigten Parkberechtigungsausweis 
(Plakette) erlaubt, welcher das Kfz-Kennzeichen des Fahrzeugs trägt. Änderungen des Kfz-Kennzeichens sind der PBW 
mitzuteilen. Der Nutzer ist verpflichtet, bei Beendigung des Vertragsverhältnisses die Dauerparkkarte, den Schlüssel und den 
Berechtigungsausweis unaufgefordert zurückzugeben. 
 
Fahrzeuge, die unter Verletzung des Parkberechtigungsvertrages bzw. dieser Bedingungen abgestellt werden, insbesondere 
diejenigen, die nicht gemäß Absatz 1 legitimiert sind, werden kostenpflichtig abgeschleppt und können ggf. angezeigt werden. 
Die PBW und das Land sind berechtigt, das Kfz im Falle einer dringenden Gefahr aus dem Parkierungsgelände zu entfernen. 
 
Die Beschilderung und sonstige Benutzungsbestimmungen sind zu beachten. Fahrzeuge dürfen nur innerhalb der dafür 
vorgesehenen und ggf. gekennzeichneten Stellflächen abgestellt werden. Es ist platzsparend zu parken. 
Schwerbehindertenstellplätze dürfen nur dann benutzt werden, wenn der Ausweis (die Plakette) mit “aG” gekennzeichnet ist.  
 
Es darf nur Schritttempo, jedoch nicht mehr als 10 km/h, gefahren werden. Die Beschilderung und Markierung zur 
Verkehrsregelung und für den Gefahrenfall sind zu beachten. Im Übrigen gelten die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung 
entsprechend. 
 
Die Schranken  oder  Absperrvorrichtungen  sind  jeweils  nach  Ein- bzw. Ausfahrt  zu  schließen. Den Anweisungen der 
Mitarbeiter und Weisungsbefugten des Betreibers ist Folge zu leisten.  
 
Besondere Hinweise (Aushänge) sind zu beachten. 
 
Auf den Stellflächen und den Fahrspuren sowie den Ein- und Ausfahrtswegen ist es untersagt, Fahrzeuge zu reparieren, zu 
waschen oder innen zu reinigen, Kühlwasser, Betriebsstoffe oder Öle abzufüllen oder abzulassen. Innerhalb der 
Parkierungsanlage ist insbesondere nicht gestattet: 
 
∗ das Rauchen und die Verwendung von Feuer, 
∗ das unnötige Laufen lassen und Ausprobieren von Motoren, 
∗ das Abstellen von Kfz mit undichtem Tank oder Motor, 
∗ der Aufenthalt über die Zeit des reinen Abstell- und Abholvorgangs hinaus, 
∗ der Aufenthalt unberechtigter Personen, 
∗ die Nutzung durch LKW über 2,8 t, zwei- und dreirädrige Fahrzeuge, Pkw-Anhänger, Inlineskates, Skateboards u.ä. Geräte, 
∗ das Abstellen von nicht für den Straßenverkehr zugelassenen Fahrzeugen, 
∗ das Abstellen und die Lagerung von Gegenständen und Abfall, insbesondere von feuergefährlichen Gegenständen wie 

Betriebsstoffen. 
 
Sicherheitshinweis: Die Dauerparkkarte / der Schlüssel für das Parkierungsareal ist aus Sicherheitsgründen auch bei 
geöffneter Schranke bzw. bei geöffnetem Tor einzusetzen. 
 
Wenn Sie im Bereich des Parkierungsareals etwas vorfinden, das unsere Aufmerksamkeit erfordert, bitten wir Sie, uns dies 
wissen zu lassen, E-Mail: pbw@pbw.de, Tel.: 0711 / 892 55 0, Fax: -599. Vielen Dank ! 
 
 
 
 


